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Sie sind ein ausländisches Unternehmen, das in Deutschland investieren möchte?



Zu Invest













	
Für ausländische Unternehmen 
	
Über uns 
	
Events 
	
Presse 
	
Kontakt 
	
Anmelden 
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Länder






Länder







Wählen Sie einen Zielmarkt aus
	Karte öffnen







Kontinente
	Afrika
	Amerika
	Asien
	Australien
	Europa






Land suchen



Suche
























	

Branchen






Branchen







Wählen Sie eine Branche aus
	Übersicht Branchen
	Branchenchecks
	Branche kompakt







	

Agrar und Nahrungsmittel






Agrar und Nahrungsmittel





	Agrarwirtschaft
	Nahrungsmittelindustrie
	Übersicht "Agrar- und Nahrungsmittelindustrie"









	

Bau und Bergbau






Bau und Bergbau





	Bau
	Bergbau
	Übersicht "Bau und Bergbau"









	

Chemie und neue Materialien






Chemie und neue Materialien





	Chemikalien
	Neue Materialien
	Übersicht "Chemie und neue Materialien"









	

Energie und Umwelt






Energie und Umwelt





	Energie
	Umwelttechnik
	Übersicht "Energie und Umwelt"









	

Maschinenbau und Metallindustrie






Maschinenbau und Metallindustrie





	Maschinen- und Anlagenbau
	Metallindustrie
	Übersicht "Maschinenbau und Metallindustrie"









	

Mobilität






Mobilität





	Automobil
	Luft-, Schiffs-, und Schienenverkehr
	Transport und Logistik
	Übersicht "Mobilität"









	

Gesundheitswirtschaft






Gesundheitswirtschaft





	Arzneimittel
	Digitale Gesundheitswirtschaft
	Medizinische Biotechnologie
	Medizintechnik
	Übersicht "Gesundheitswirtschaft"









	

Digitalwirtschaft






Digitalwirtschaft





	Elektronik und Elektrotechnik
	IKT & Software
	Digitalisierung
	Übersicht "Digitalwirtschaft"









	

Dienstleistungen und Konsumgüter






Dienstleistungen und Konsumgüter





	Dienstleistungen
	Konsumgüter
	Übersicht "Dienstleistungen und Konsumgüter"




















	

Themen-Specials






Themen-Specials







Die weltweit wichtigsten Themen für deutsche Unternehmen
	Alle Themen-Specials







	Wiederaufbau Wirtschaft Ukraine
	Dekarbonisierung der Wirtschaft
	Diversifizierung der Außenwirtschaft
	Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
	Globale Konnektivität
	Beyond Brexit
	Global Gateway
	Start-Ups













	

Unser Service






Unser Service







Erfahren Sie, wie wir Ihnen helfen, neue Märkte zu erschließen.
	Übersicht







	Unser Onlineangebot
	Broschüren
	Expertensuche
	My GTAI
	Newsletter
	Events und Webinare
	Podcast WELTMARKT
	Unsere Partner
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Durchsuchen Sie unser Angebot mit der Expertensuche



















 




















	
 
 
	
Vereinigtes Königreich

	
Wann ist eine Erklärung zum Ursprung notwendig?









 Zollmeldung

 Vereinigtes Königreich
 Freihandelsabkommen (Warenursprung, Präferenzen)
 


Wann ist eine Erklärung zum Ursprung notwendig?




18.05.2021 
 

Eine Erklärung zum Ursprung wird ausgestellt, wenn es sich um EU-Ursprungsware handelt und die Ware präferenzberechtigt in Großbritannien eingeführt werden soll. 
Beträgt der Zollsatz im britischen Zolltarif (UK Global Tariff) für alle Drittländer Null Prozent, kann die Ware auch ohne Ursprungsnachweis zollfrei eingeführt werden. Eine Erklärung zum Ursprung ist in diesem Fall nicht notwendig. 
Ausführliche Informationen zum Abkommen finden Sie unter Beyond Brexit - das Abkomen für die Zeit danach. 


	Vereinigtes Königreich
	Freihandelsabkommen (Warenursprung, Präferenzen)
	Zoll





 



GTAI-ID



MEL20210512650704







Kontakt 





Stefanie Eich


Zollexpertin


 +49 228 24 993 344
 

 Ihre Frage an uns
 








Verwandte Inhalte




Dies könnte Sie auch interessieren: 

 Honduras -
Zentralamerika und EU haben Ursprungsregeln angepasst
 Mauritius -
Handelsabkommen zwischen Mauritius und Indien
 Chile -
Fortschritte beim Abkommen zwischen der EU und Chile
 Katar -
Zoll und Einfuhr kompakt - Katar
 Neuseeland -
Freihandelsabkommen zwischen der EU und Neuseeland tritt in Kraft
 

 Weitere verwandte Inhalte anzeigen




 







Kontakt 





Stefanie Eich


Zollexpertin


 +49 228 24 993 344
 

 Ihre Frage an uns
 



















	
 
 
	
 
 

	
	
 
 	
 
	
 
	
 
	
 









Zur Sammelmappe hinzufügen







My GTAI Login 







 



Kontakt
...


nach oben
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Unsere Partner 
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Feedback
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Anmeldung

Bitte melden Sie sich auf dieser Seite mit Ihren Zugangsdaten an. Sollten Sie noch kein Benutzerkonto haben, so gelangen Sie über den Button "Neuen Account erstellen" zur kostenlosen Registrierung.
 





E-Mail 


Passwort vergessen? 







Passwort














Neuen Account erstellen






Anmelden
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